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Stadtrat 

Beschluss vom 15. April 2015 
  
Archiv-Nummer 16.04.4 
  
Betrifft Geschäftsbericht der Stadt Wetzikon 

Verabschiedung zur Abnahme an den Grossen Gemeinderat 
  

 
IDG-Status: öffentlich 

Ausgangslage 

Gemäss Art. 17 Abs. 3 lit. c der Gemeindeordnung der Politischen Gemeinde Wetzikon ist es Aufgabe 
des Grossen Gemeinderates, den Geschäftsbericht der Stadt Wetzikon abzunehmen. In Art. 29 der Ge-
schäftsordnung des Stadtrates ist vorgesehen, dass die Behörden und Geschäftsbereiche der Verwal-
tungsleitung jährlich bis Ende Februar ihre Geschäftsberichte abliefern. Die Vorlage zu Handen des Gros-
sen Gemeinderates hat mit speziellem Beschluss der Exekutive zu erfolgen. 

Die Stadt Wetzikon hat bisher, ohne Parlamentsorganisation, jährlich einen Jahresbericht publiziert, 
welcher in geraffter Form die wichtigsten Informationen zum abgelaufenen Jahr zusammenfasste. Be-
reits in den Jahresberichten war jeweils ein kleiner Statistikteil integriert. Grundsätzlich sind die Ge-
meinden frei in der Form der Geschäftsberichte. So sind die Berichte in den anderen Städten im Kanton 
Zürich auch äusserst unterschiedlich bezüglich Umfang und Inhalt. 

Dem Stadtrat ist es ein Anliegen, den Grossen Gemeinderat und der Bevölkerung einen ausführlichen 
Geschäftsbericht, welcher Informationen aus allen Behörden und Geschäftsbereichen umfasst, zur 
Kenntnis zu bringen. Deshalb ist der nun vorliegende Bericht umfassender ausgeführt und mit einem 
grösseren Statistikteil versehen als bisher. Das Ziel des Stadtrates ist es, eine Form des Geschäftsberich-
tes zu finden, welche für die nächsten Jahre als Muster gelten kann. Somit wäre auch die Vergleichbar-
keit über mehrere Jahre hinweg gewährleistet. 

Geschäftsbericht 2014 

Der vorliegende Geschäftsbericht beinhaltet in seiner Rohform, vor Layout und Druck, rund 80 Seiten. Er 
gibt Auskunft über die vielfältigen Aufgaben und Projekte des Geschäftsjahres 2014. Ein wesentlicher 
Bestandteil darin sind selbstverständlich die verschiedenen Geschehnisse rund um die Einführung des 
Grossen Gemeinderates und die Bildung der Einheitsgemeinde, welche im Frühjahr/Sommer 2014 um-
gesetzt wurden. Dieser geschichtliche Meilenstein in Wetzikon wird dann auch ausführlich beschrieben. 
Daneben berichten die Kommissionen mit selbständigen Verwaltungsbefugnissen (Primarschulpflege, 
Sozialbehörde und Energiekommission) über ihre Tätigkeiten. Sämtliche Verwaltungsbereiche beschrei-
ben ihre Tätigkeiten und Schwerpunkte 2014. 
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Erwägungen 

Der vorliegende Geschäftsbericht informiert über die Aufgaben und Tätigkeiten von Behörden und Ver-
waltung im Jahr 2014. Da es sich um den ersten Geschäftsbericht handelt, welcher dem Grossen Ge-
meinderat zur Abnahme unterbreitet wird, sind Form und Umfang anhand des vorliegenden Berichtes 
mit dem Grossen Gemeinderat zu diskutieren resp. Anregungen für den Geschäftsbericht 2015 entgegen 
zu nehmen. 

Der Stadtrat dankt allen involvierten Stellen für den ausführlichen und aussagekräftigen Bericht und die 
damit verbundene Arbeit. 
 

Der Stadtrat beschliesst: 

1. Der vorliegende Geschäftsbericht 2014 wird zur Weiterleitung an den Grossen Gemeinderat 
genehmigt. Der Geschäftsbereich Leitung + Recht wird beauftragt, für das Layout und den Druck 
bis Ende April 2015 besorgt zu sein. 

2. Dem Grossen Gemeinderat wird beantragt:  
(Referent: Stadtpräsident Ruedi Rüfenacht) 
 
Abnahme des Geschäftsberichtes 2014 der Stadt Wetzikon 

 
 

Stadtrat Wetzikon 

  
Ruedi Rüfenacht 
Stadtpräsident 

Marcel Peter 
Stadtschreiber 

 

mpe 
 
 

Mitteilung an 

 Parlamentssekretär (mit Akten) 

 Mitglieder Stadtrat 

 Mitglieder Geschäftsleitung 

 Stadtwerke Wetzikon 

 


